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Sicherheitsvorschriften Werkstatt + Zimmerversuche  
Zweck 
Diese Arbeitsanweisung soll das Unfallrisiko bei der Benützung der Werkstatt und bei Chemieversuchen 
vermindern. 

Geltungsbereich 
BSB 

Richtlinien 

Werkstatt/Zimmerversuche mit gefährlichen Stoffen: 
In der Werkstatt wie auch bei Versuchen sind die Suvavorschriften strikte einzuhalten. Besonders bei 
spanabhebenden Bearbeitungen, Schweissen, Werkstoffprüfungen etc. sind für Lehrpersonen wie Schüler 
Sicherheitsbrillen vorgeschrieben. 
Bei Chemieversuchen mit rauchender Entwicklung, mit ätzenden Säuren, Laugen oder explosionartigen Stoffen 
ist die mobile Luftabsauganlage zu benützen. (MAK Wert) 
Chemiestoffe sind unter Verschluss zu halten und entsprechend der gültigen Giftvorschriften zu entsorgen. 
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